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#ST# Bundesratsbeschluss
betreffend

die technische Zusammenarbeit der Schweiz
mit Entwicklungsländern

(Vom 17. März 1961)

Der Schweizerische Bundesra t
beschliesst :

Art. l
Unter Vorbehalt der Verbindungsaufgaben der Abteilung für Internationale

Organisationen auf dem Gebiet der multilateralen technischen Zusammenarbeit
ist für die vom Eidgenössischen Politischen Departement behandelten Fragen
der technischen Zusammenarbeit der Schweiz mit Entwicklungsländern ins-
künftig der Delegierte für technische Zusammenarbeit zuständig, der dem Vor-
steher des Politischen Departementes direkt verantwortlich ist.

Art. 2
Die durch Bundesratsbeschluss vom 8. Januar 1960 getroffene Eegelung

bleibt vorläufig in Kraft, wobei jedoch in Anwendung des vorangehenden Ar-
tikels der Delegierte für technische Zusammenarbeit an die Stelle der Abteilung
für Internationale Organisationen des Eidgenossischen Politischen Departe-
mentes tritt.

Art. 3
Dieser Beschluss tritt auf den I.April 1961 in Kraft.

Bern, den 17.März 1961.
Im Namen des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundespräs iden t :
Wahlen

5712 Der Bundeskanzler:
Ch. Oser
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